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ZWISCHEN "ARMENGABE" UND "MISSIONSPFENNIG":

ZUR DISTRIBUTION DER ZAKÄT
NACH KLASSISCHER UND MODERNER

SUNNITISCHER INTERPRETATION

Roswitha Badry, Universität Freiburg l.B.

Mildtätigkeit entspringt dem im Menschen verwurzelten Instinkt des Mitleids.
Dies bezeugt auch die Etymologie des Wortes "Almosen", dessen Bedeutung
sich im griechisch-sprechenden Orient von "Mitleid" zu "Barmherzigkeit
gegenüber Armen" bzw. "Armengabe" wandelte. Das Neue Testament übernahm
den Begriff in der bereits im alttestamentlichen Sprachgebrauch vollzogenen
Verengung von "Gerechtigkeit" zu Armenliebe als Tugend und Armengabe als

Tat.1 Die Empfehlung, Almosen an Arme zu verteilen, findet sich in jeder
Weltreligion; deren Praxis jedoch unterliegt sowohl religiös-sittlichen Anschauungen

als auch gesellschaftspolitischen Grundlagen. Dominiert z.B. im
Christentum das Motiv der Nächstenliebe, so im Islam das Gemeinwohl. Im Islam

gilt die zakät, meist unbefriedigend als Armensteuer übersetzt,2 gemeinhin nach

dem Glaubensbekenntnis und dem rituellen Gebet als dritter Glaubenspfeiler;
hatten die mekkanischen Koranverse in Reminiszenz an das beduinische Prinzip
der Gastfreundschaft individuelle Wohltätigkeit empfohlen, so wurde die zakät

in den medinensischen Versen, u.a. zusammen mit der Beuteverteilung, zu
einem System der öffentlichen Fürsorge ausgebaut.3 Der Gläubige schuldet die

zakät Gott, konkret der Gemeinde Gottes. Zakät bezeichnet zunächst eine Art
Sozialabgabe von circa 2,5% des Wertes bestimmter Vermögensobjekte und

Reallexikon für Antike und Christentum, I, 301 ff. ("Almosen" - H. Bolkestein/W. Schwer),
hier vor allem S. 302. Zum Almosenkonzept in anderen Weltreligionen, inklusive
archaischen Gesellschaften, siehe auch: Encyclopaedia of Religion and Ethics, III, 373-92

("Charity", "Charity, Almsgiving" - W. L. Davidson u.a.); The Encyclopedia ofReligion, I,

214-16 ("Almsgiving" - Ch. S. J. White), III, 222-25 ("Charity" - D. J. Constantelos);

RGG\ I, 753-63 ("Armenfürsorge"- U. Tworuschka u.a.).

Zur Etymologie des Begriffes (muslimische vs. orientalistische Deutung) u.a. EI1, IV, 1302

(s.v. zakät - J. Schacht); EP, VIII, 708f. (s.v. sadaka - T. H. Weir-[A. Zysow]); Snouck

Hurgronje (zakät): 150f.; Ben Shemesh (Taxation III): 25, 27, 30f.

Puin (1970): 49.
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von 5% bis 10% der Landwirtschaftserträge, sofern abgabefreie Mindestbeträge
überschritten werden. Sie soll zum einen dem Geber den Weg zu ewigem Heil
ebnen und ihn zu sozialer Verantwortung erziehen, zum anderen die Not der

bedürftigen Mitmuslime lindern, damit sozialen Unmut abbauen und die
islamische Solidargemeinschaft sichern. Darüber hinaus soll die zakät im weitesten
Sinn der "Sache des Islam" dienen.4 Mit diesem nicht-karitativen Zweck geht
sie über die traditionelle Armenfürsorge hinaus.

Die zakät spielte fiskalpolitisch als säkularisierte Abgabe nur in der Frühzeit

eine Rolle. Bald wurde sie von profitableren ausserkoranischen Steuern

überlagert, die höchstens kurzfristig zur Legitimierung neuer Potentaten

zugunsten der Wiedereinführung der zakät abgeschafft wurden.5 Im 15./16. Jh.

wurden sogar illegale Steuern pro forma als zakät sanktioniert.6 Die
Verpflichtung des Einzelnen zu freiwilligen Almosen wurde infolge dieser
staatlichen Praxis allerdings eher gefördert. Aktualität gewann die zakät wieder in

jüngerer Zeit: zunächst in der Theorie unter dem Eindruck sozialistischen

Gedankenguts oder westlicher Vorstellungen von sozialer Gesetzgebung, in den

vergangenen Jahrzehnten auch in der Praxis, als dreizehn Regierungen im Zuge
ihrer Islamisierungsbemühungen zaÄ:ä;-Gesetze und -Verordnungen erliessen.7

In der zeitgenössischen Debatte gilt die zakät neben dem Wucher- /
Zinsverbot (ribä) als das konstitutive Element eines spezifisch islamischen

Wirtschaftssystems.8 Apologetisch wird sie zu einem Sozialversicherungssystem
stilisiert.9 Dagegen ist vor allem einzuwenden, dass die zakät wie die traditionelle

Armenfürsorge keinen Rechtsanspruch, sondern eine Anwartschaft dar-

4 Vgl. u.a. OE, IV, 366, 367f. ("Zakät" - A. S. Dallai); The Encyclopedia ofReligion, I, 215;

XV, 550 ("Zakät" - M. H. Siddiqi); Nienhaus/Vöcking (1982): 3f., 5f; Saltüt (Islam): 92,

93, 101; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 853ff.
5 Haarmann (1975): 101-05; EI2, VI, 194f. (s.v. maks - W. Björkman); Ben Shemesh (Taxa¬

tion III): 27ff. (u.a. Replik auf F. de Zayas); zur Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis

ebenso ET, IV, 1303f.

6 Haarmann (1975): 104f.

7 Dazu u.a.: Abu Sahlieh (1994): 229, 261ff.; Sahhäta (1988): 363-85; 'Abdallah (1989):

201-06; 219-61 (eigener Vorschlag des Autors; bei diesem handelt es sich um ein Ex-Mitglied

des ägyptischen Staatsrates, den ehemaligen Präsidenten des ägyptischen Kassationsgerichts

und den Mitautor des libyschen zato-Gesetzes). Speziell zu Pakistan: Mayer

(1986) und Clark (1986).
8 Vgl. dazu u.a. folgende Überblicksdarstellungen: Philipp (1990); Nienhaus (1981) (1982)

(1996); Kuran (1986) (1992a) (1993b); Reissner (1996); Wilson (1997).
9 Vgl. u.a Hasan (1984): 15ff., 36ff. neben dem bereits aussagekräftigen Buchtitel; Tayyär

(1987): 184ff.; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 880ff.; 1120ff; Kattäm (1989): 131, 132, 137,

!39ff.; Z. Ahmad (1991): 52; Mannan (1986): 263ff. (vgl. aber 68!).
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stellt. Einklagbare Rechtsansprüche sichert erst die staatliche Normierung von

Sozialleistungen.10
Dem apologetischen Anspruch steht zudem die Diskrepanz zwischen der

traditionellen Bemessungsgrundlage und einer vielschichtigen Mittelverwendung

entgegen. Selbst bei einer Angleichung der Bemessungsgrundlagen für die

zakät an veränderte ökonomische Verhältnisse, wie von Modernisten gefordert1 '

und in einigen Staaten geschehen, können die bei den Massen geweckten

Hoffnungen auf eine redistributive Wirkung der zakät-Verteilung12 nicht realisiert

werden, wie z.B. die ernüchternden Ergebnisse aus Pakistan13 zeigen.
Laut Konsens wurde die Distribution der zakät in Koransure 9/60 für alle

Zeiten festgelegt.14 Hier werden acht Empfängerkategorien genannt, auf die

wahrscheinlich zu einem spätmedmensischen Zeitpunkt Almosen verteilt
wurden: Arme und Bedürftige; zakät-Verwalter; die, deren Herzen vertraut

gemacht werden sollen oder bereits wurden;15 für den Loskauf von Sklaven, für

Schuldner, für den Weg Gottes und für den, der unterwegs ist. Dass an dieser

Stelle im Koran nicht der zuvor häufig verwendete Ausdruck zakät, sondern

sadaqät verwendet wird, hat allein den pakistanischen Reformer Ghulam
Ahmad Parwez (1903-85) dazu bewogen, diesen Vers nicht als ultimative
Regelung der zakät-Verteilung zu akzeptieren.16 Unter sadaqa im Singular wird

10 Vgl. Pipers Wörterbuch zur Politik, 1/2, 910-13 ("soziale Sicherheit" - K. Schaper), 918f.

("Sozialgesetzgebung" - K. Schaper), 919-22 ("Sozialhilfe" - J. Anthes). Vgl. dagegen zum

von muslimischen Autoren angenommenen Recht der Armen auf Versorgung durch Reiche:

Abu Sahlieh (1994): 219ff.; S. A. Siddiqi (1952): 8; M. Siddiqi (1983): 35; Tayyär (1987):

158f., 192f.; M. Qutb (1978): 113f.; Hasan (1984): 17f.; Z. Ahmad (1991): 48; Qaradâwï

(Fiqh az-zakät): II, 875.

11 cAbd as-Saläm (1982): 148ff., bes. 176ff. (traditionelle gegenüber modernen Bemessungs¬

grundlagen); Mannan (1986): 67, 257ff; 'Abdallah (1989): 63ff., 73ff. (Theorie), 201f.,

206f., 213 (Praxis); Brahimi (1993): 145ff.; Hifnâwï (1996): 47ff., 90ff; Salus (1996): II,

620ff., bes. 634ff. - Kurz auch Nienhaus/Vöcking (1982): 9f.

12 So u.a. Iqbal (1988): 16ff. (Einleitung des Hrsg.), 163-216 (Beitrag von M. A. Zarqa);
Zaman (1987): 37ff.; Mashür (1993): 199ff. (Kapitel 2 zu den "wachstumsfördernden

Wirkungen"), 333ff. (Kapitel 3 zu "redistributiven Effekten"); Brahimi (1993): 161 ff.,
231 ff.; pessimistische Stimmen (Zweifel an diesen Wirkungen): Barâgirï (1973): 275f.;
Kuran (1992a): 21ff.; (1992b): 56 f.; kurz auch Nienhaus/Vöcking (1982): 1 lf., 13f.

13 Clark (1986): 89ff.; Kuran (1986): 145f., (1993b): 319f, Nienhaus (1982): 203; Malik
(1989): u.a. HOf., 124ff., 157f. (Fazit).

14 ET, IV, 1302.

15 Auf diese zweifache Bedeutung verweist schon Watt (Muhammad at Medina): 348.

16 Parwïz (Tafsïr): VI, 208ff. - Er versteht unter sadaqät alle Geldmittel, welche das Wohl¬

ergehen des Staates sichern; die Verteilung sei demnach eine Frage der Höhe des Staats-
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nachkoranisch das freiwillige Almosen verstanden. Der Plural, sadaqät,17

umfasst ursprünglich (zumindest den klassischen Rechtswerken zufolge) alle

Hilfeleistungen, darunter insbesondere einen Teil des Beutefünftels; letzterer ist
laut Koran 8/41 zugunsten der Waisen, Armen und Reisenden zu verwenden.

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet könnte also der von den Muslimen meist

genannte, von W. Montgomery Watt jedoch zurückgewiesene Offenbarungs-
anlass für Koranvers 9/6018 doch zutreffen: die Beschwerde von Altmuslimen,
in erster Linie der Ansär, über die Verteilung des Beutefünftels durch den

Propheten an jüngst konvertierte mekkanische Notabein nach der Schlacht bei

Hunain im Jahre 8/630.

Wie dem auch sei, die grosse Mehrheit der Gelehrten bezieht sich auf
diesen Vers, wenn es um die Verteilung der zakät geht.

Die Ausführungen der klassischen Koranexegeten und Rechtsgelehrten zu
Koran 9/60 erscheinen auf den ersten Blick schematisch und anachronistisch.
Sicherlich sind sie weitgehend fiktiv. Dennoch unterlag die Interpretation und

Betonung der religiös-ethischen, sozialen oder politischen Aspekte sich

wandelnden Bedingungen. Die unterschiedliche Deutung war nicht zuletzt

wegen der terminologisch und inhaltlich schwer zu bestimmenden Empfänger-
kategorien möglich.

Wir beschränken uns im folgenden auf drei Fragenkomplexe: 1. auf religiös-
ethische und soziale, 2. auf rechtsmethodische und 3. auf religiös-politische
Implikationen des Verses.

1. Die religiös-ethischen und sozialen Implikationen des Verses

Der apologetische Anspruch, zakät sei die erste Sozialversicherung der Welt,
basiert in erster Linie auf den beiden erstgenannten Empfängerkreisen, den

Armen und Bedürftigen. Werden jedoch auch die anderen Kategorien
hinzugenommen, diese zudem weit ausgelegt, so kann die sozial-ethische Maxime
kaum mehr aufrecht erhalten werden. Lässt sich also aus den theoretischen

budgets und der Dringlichkeit. - Vgl. allerdings zum koranischen Begriff: EP, VIII, 709;
Snouck Hurgronje (zakät): 163ff.

17 Zu den Begriffen sadaqa und sadaqät in Koran und Sunna EI2, VIII, 709ff.
18 Watt (Muhammad at Medina): 70ff., 348-53, bes. 352f.; EI2, VII, 254 (s.v. mu'allafa

kulübuhum - Hrsg.); vgl. aber z.B. Shoufany (1972): 4Iff.
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Diskussionen eine Priorität der Armen und Bedürftigen ablesen? Welche

Kriterien werden zur Festlegung der Not angelegt?
Sicherlich liefert dafür erst die moderne Gesellschaft das rechtliche und

administrative Instrumentarium. Doch auch zeitgenössische sunnitische Gelehrte

präsentieren keine einheitliche Lösung. Sie formulieren unverbindlich, indem
sie die Verteilung den Herrschenden oder einer privaten Wohlfahrtsorganisation
überlassen und höchstens bei geringen Einnahmen für eine jeweils zu

überprüfende Prioritätenliste plädieren.19 Konkretere Hinweise finden sich in
Gesetzen und bei islamischen Ökonomen. Das libysche und das sudanesische

Gesetz sehen z.B. eine prozentuale Verteilung vor, wobei 50% für Arme und

Bedürftige reserviert sind.20 Moderne Islam-Ökonomen erweitern die

erstgenannten Kategorien auf die klassischen Risiken der sozialen Sicherheit (Alter,
Krankheit, Arbeitsunfähigkeit etc.)21 und befürworten neben begleitenden
staatlichen Massnahmen besonders Hilfe zur Selbsthilfe.22 Methoden zum
Überprüfen der Bedürftigkeit sind zwar vorgesehen, aber eher unzureichend.23

In den klassischen und nachklassischen Werken zeichnen sich drei
Tendenzen ab, die sich zeitlich grob einordnen lassen.24 Die erste findet sich

19 Auch wenn einige betonen, dass bereits die Reihenfolge die Priorität vorgebe: Ridä (TM):
X, 506f, 511, 513, 515; Saltüt (Islam): 100 (Priorität vorgegeben), 105 (Verteilung auf
Basis der Entscheidung der "Meinungsführer" und der "Beratung"); Qaradâwï (Fiqh az-

zakät): II, 583, 625f., 692ff; «Abdallah (1989): u.a. 116ff; cAbd as-Saläm (1982): 140ff;
Säbiq (Fiqh): I, 349; de Zayas (1960): 359.

20 Aber auch 30% für die Mission und 20% bzw. 10% für die zakät-Verwaltung: cAbdalläh

(1989): 207f, vgl. 118 (Kritik an unflexibler Handhabung), 213 (Kuwait - andere prozentuale

Verteilung); OE, IV, 368f. (Sudan und Pakistan). In Pakistan wurden lediglich
allgemeine Prioritäten festgelegt, vgl. Clark (1986): 88f; Nienhaus (1982): 201; Mannan

(1986): 273(ff.) - Gesetzestext im Anhang.
21 Z.B. Hasan (1984): 4Iff.
22 Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 564ff. (nennt vormoderne Autoren!); Z. Ahmad (1991): 45ff;

M. N. Siddiqi in Iqbal (1988): 265, 269f. (vgl. 292ff. - skeptische Anmerkungen dazu in

der Diskussion). - Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf das mittelalterliche

Judentum, das der Finanzierung von Rehabilitationsmassnahmen durch Almosen Vorrang

einräumte. Dazu: Encyclopaedia ofReligion and Ethics, III, 390; The Encyclopedia of
Religion, III, 223.

23 Vgl. z.B. 'Abdallah (1989):128ff
24 Soweit nicht gesondert hervorgehoben, beziehen sich die nachstehenden Ausführungen auf

folgende vor-moderne Werke, die nicht mehr als ein grober Querschnitt sein können:

Muqätil b. Sulaymän (Tafsïr): II, 176f; SäfiT (Umm): 1/2, 60ff; Tabarï (Tafsïr): VI/10,
157ff; Gassäs (Ahkäm): III, 179ff; Ibn Hazm (Muhallä): HI/6, 143ff; Sarahsï (Mabsüt):

II/3, 8ff. (Die interessante Detailanalyse einiger Passagen zur zakät aus Sarahsïs Hauptwerk,

u.a. zu den Besonderheiten seiner Argumentation, von N. Calder ["Exploring God's Law:
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vornehmlich bei den Rechtsgelehrten des 8. bis 10. Jh., zuweilen auch bei

späteren Autoren, die ihr Misstrauen bzw. ihre Opposition gegenüber dem Staat

mit religiös-ethischer Prinzipientreue verbanden. Die erste Tendenz zeichnet

sich durch Betonung des karitativen Zwecks der zakät aus. Diese zeigt sich

nicht etwa an der ausdrücklichen Begünstigung der beiden erstgenannten Gruppen,

sondern vielmehr an der engen Auslegung der weiteren Kategorien, an den

Bedingungen, die an eine Empfangsberechtigung geknüpft werden, an der

Entscheidung zur sinngemässen Interpretation des Verses und an der implizit der

koranischen Regelung unterlegten ratio legis?5 Die meisten klassischen Gelehrten

sprechen sich für die sinngemässe Interpretation des Verses aus; demnach

dient die Aufzählung der potentiell Berechtigten lediglich der Qualifizierung
der Gattung (tamyïz al-gins) der Almosenempfänger, und es sind nicht - wie die
Säficiten aufgrund ihrer wörtlichen Auslegung behaupteten - in jedem Fall alle

vorhandenen Empfängerkreise zu bedenken.26 Zwar galt dies bei entsprechenden

Einnahmen als empfehlenswert, doch die Ausbreitung der Umma hatte

diese Möglichkeit früh ad absurdum geführt. Die sinngemässe Interpretation
erleichterte die Betonung des karitativen Aspekts der zakät, wenn die individuelle

Bedürfhisdeckung und nicht das öffentliche Wohl als eigentliche ratio
dieser Offenbarung angesehen wurde.

Muhammad b. Ahmad b. Abî Sahl al-Sarakhsï on zakät", in Christopher Toll/Jacob Skov-

gaard-Petersen (eds.): Law and the Islamic World. Past and Present. Kopenhagen:

Munksgaard 1995, 57-73] ist für die folgenden Ausführungen nur bedingt relevant.); Gazalï

(Asrär az-zakät, Übers. Faris): 53ff; Ibn al-cArabï (Ahkäm): II, 945ff; Kâsânî (Badä'C): II,
43ff; Ibn Rusd (al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid): I, 368ff; Fahr ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr):

VIII/16, lOOff; Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 505ff; Qurtubï (Tafsïr): IV/8,

167ff; Nawawî (Magmüc): VI, 192ff; Ibn Katïr (Tafsïr): 11/10, 378ff; Sawkânï (NayT): H/4,

168ff; Âlusï (Tafsïr): V/10, 120ff. - Was die zitierte zeitgenössische muslimische Literatur

angeht, so kann angesichts der grossen Zahl an Publikationen ebenfalls höchstens von
einem Querschnitt gesprochen werden.

25 Vgl. z.B. Ibn Rusd (al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid): I, 368ff. - Aussergewöhnlich für die

vormoderne Zeit ist die Position von Zamahsarî (Tafsïr II, 283): Die mit "fl" eingeleiteten

Empfängerkategorien, vor allem die beiden letztgenannten, seien eher berechtigt, weil in

diesem Fall der Nutzen umfassender sei. - Bei einigen späteren Hanafiten (so öassäs,

Ahkäm III, 201, 203f; Sarahsï, Mabsüt II/3, IOC; Kâsânî, Badä'C II, 46) findet sich

ebenfalls die Meinung, die Einnahmen könnten nur an eine Kategorie, ja selbst an eine

einzige Person ausgehändigt werden. Die Intention der frommen Gabe sei es, einem

mangelnden Bedürfnis abzuhelfen. Allerdings ging man dabei wohl von der gängigen

Praxis aus, die "Almosenabgabe" selbst zu verteilen.

26 Soweit vorhanden, sollen mindestens drei Personen aus jeder Kategorie bedacht werden: so

schon SäfiT (Umm): 1/2, 61, 63.
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"Arm" wird wörtlich als Antonym zu ganïy verstanden. Hiermit ist nicht
etwa "reich" im üblichen Sinn gemeint, sondern derjenige, der, körperlich
unversehrt, mit legaler Erwerbstätigkeit sich und seine Familie versorgen kann.27

Als arm gilt rechtlich gesehen derjenige, der keinen zu versteuernden Mindestbetrag

(ar.: nisäb) besitzt oder dessen nisäb unproduktiv ist, da er ihn für seine

Grundbedürfnisse oder zur Schuldentilgung benötigt. Interessant ist die

weitergehende Frage, ob auch ein ganïy zakät erhalten darf. Am wenigsten umstritten

war (und ist) der Anteil des Steuereinziehers, der zakät nicht aus Not, sondern

als eine Art Lohn erhält. Ein Hadît nennt weitere Ausnahmen. Diese
Nichtbedürftigen, aber Anspruchsberechtigten scheinen anfangs auf ein bis zwei
Kategorien beschränkt gewesen zu sein; später kamen mit entsprechender Änderung
des Prophetenwortes weitere hinzu.28

In der klassischen Argumentation über die Berechtigungs- und

Ausschliessungskriterien wird zudem implizit auf wirtschaftsethische Prinzipien der

islamischen Vorstellungen von Eigentum, Erwerb und Gebrauch irdischer Güter

rekurriert;29 indirekt werden dabei soziale Übel angeprangert. Diese moralischen

Postulate sind das einzige, wenngleich ineffektive Instrumentarium zur

Bewahrung des karitativen Aspekts der zakät.

a) An erster Stelle steht der Appell an das altruistische Ideal, das generell höchstens in kleinen

(tribalen) Gesellschaften und kurzfristig greifen kann. Jeder Notleidende ist demnach gehal-

27 Siehe z.B. Ridä (TM): X, 490; de Zayas (1960): 287f, 299.

28 Vgl. die verschiedenen Versionen m Wensinck (Concordance): III, 284ff. (s - d - q), bes.

287 (lä tahillu s-sadaqa li-ganïy illä li-hamsa 292 (inna s-sadaqa lä tahillu illä li-ahad
taläta oder bei Ibn Maga (Sunan): I, 590 (Nr. 1841); Abu Däwüd (Sunan): II, 119 (Nr.

1635ff.); bei Muqätil b. Sulaymän (Tafsïr II, 176) finden sich diese Ausnahmen noch nicht;

dagegen aber bei: Tabarï (Tafsïr): VI/10, 165; Gassäs (Ahkäm): III, 183, 186; vgl. aber

187f, 205 (Armut als vorrangiger Gradmesser); Sarahsï (Mabsüt): II/3, 10; Gazâlï (Asrär
az-zakät, Übers. Faris): 59; Kâsânî (Badä'i*): II, 43, 44 (nur 'ämil als Ausnahme), 46

(weitere Ausnahmen); Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 704; Qurtubï (Tafsïr): IV/8,
186. Überraschenderweise nennt bereits Mälik b. Anas (Muwatta' I, 201) fünf Ausnahmen,

Ibn Rusd (al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid I, 370) spricht von fünf, nennt aber nur vier. - Zu

dieser Frage vgl. auch EI2, VIII, 713. - Zu den Nicht-Berechtigten werden noch heute in der

Regel neben den "Versorgten" und Arbeitsfähigen Ungläubige (kuffär, inklusive Freidenker

und Atheisten, siehe unten), versorgungsberechtigte Familienmitglieder und Angehörige der

Prophetenfamilie gezählt: Tayyär (1987): 160ff; Müsä (1988): 320ff; Qaradâwï (Fiqh az-

zakät): II, 695.

29 Zu den wirtschaftsethischen Prinzipien im allgemeinen Nienhaus (1982): 59ff. (69f. speziell

zum Altruismus); Abu Sahlieh (1994): 223ff. Kritisch gegenüber der Wirksamkeit des

altruistischen Ideals: Kuran (1986): 136ff. (identisch mit ders. 1992a: lOff); idealistisch:

Mannan(1986):43ff, 72f.



892 ROSWITHA BADRY

ten, zunächst alle legalen Mittel und Wege auszuschöpfen, um seine Situation zu verbessern.

Einem Reisenden, der eigentlich als begütert gilt, wird empfohlen, ein Darlehen
aufzunehmen. "Steuerbeamte" sollten vertrauenswürdig, massvoll und nicht verschwenderisch
sein.30

b) Als notwendige, nicht der Besteuerung unterliegende Grundbedürfnisse gelten Nahrung,

Kleidung, Wohnung, Haushaltsutensilien und Dinge, die für die Berufsausübung
unverzichtbar sind.31 Dass Bedürfnisse durchaus unterschiedlich ausfallen können, u.a. wegen der

Grösse der Familie oder der Fähigkeit zu wirtschaften - das erkannten bereits frühe
Rechtsgelehrte.32

c) Ein Verstoss gegen Gottes Gebote darf nicht die Bedürftigkeit verursacht haben.33

d) Die Pflicht eines jeden Erwerbsfähigen, mit legaler Arbeit den Lebensunterhalt zu ver¬

dienen, wird durch zahlreiche Überlieferungen, die Müssiggang und Bettelei verurteilen,
unterstrichen.34 Auf das soziale Übel des Betteins wird besonders im Zusammenhang mit
der Diskussion über die Abgrenzung des Armen vom Bedürftigen angespielt. Wer von den

beiden Gruppen sozial schlechter gestellt ist, entscheiden die Rechtsschulen unterschiedlich.

Praktisch gesehen ist die Diskussion irrelevant, da keine die Berechtigung der beiden

Gruppen bezweifelt. Dennoch ist es bezeichnend, dass das Betteln bereits ab dem 879. Jh.

als das bestimmende Unterscheidungskriterium angelegt wird und dass demjenigen, der sich

zum Betteln gezwungen sieht, eher negative Attribute zugeschrieben werden.35 Im Koran

30 Dazu vgl. Angaben bei Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 187 (Mälik nach Ibn Sahnün); Alûsï (Tafsïr):
V/10, 121, 124 (beruft sich hier auf die Zähinten); Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 679, 624;

Säbiq (Fiqh): I, 348; Aghnides (Theories ofFinance): 446.

31 Gazali (Asrär az-zakät, Übers. Faris): 55ff; Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 523,

530, 690 ff; Älüsl (Tafsïr): V/10, 120. - Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 568ff. u.a.; de Zayas

(1960): 271 ff., 287; Iqbal (1988): 16ff, 251ff, bes. 260ff.
32 Sâficî (Umm): 1/2, 62; Ibn Rusd (al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid): I, 371 ; vgl. Diskussion bei

Nawawï (MagmüJ. VI, 198ff; Sawkânî (Nayl): II/4, 170. Kurz Imbâbï (1975: 185f):
Während SäfiT und Mälik die Bedürfnisse für wandelbar hielten, gingen die Hanafiten u.a.

eher vom rechtlichen Terminus des nisäb aus; von Ibn Hanbai werden unterschiedliche
Positionen überliefert.

33 Muqätil b. Sulaymän (Tafsïr): II, 176; Tabarï (Tafsïr): VI/10, 164f; Fahr ad-Dïn ar-Râzî

(Tafsïr): VIII/16, 112. (Es sei denn, bei Reue:) Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 183; Ibn Katïr

(Tafsïr): 11/10, 379; Alusï (Tafsïr): V/10,123.
34 Im Koran findet sich noch nichts dergleichen: Elr, IV, 81 ("Begging" - C. E. Bosworth

u.a.); EI2, VIII, 714; vgl. Ridä (TM): X, 498f; Wensinck (Concordance): II, 377-85 (s - ' -
1) ; siehe auch III, 292 zu dem Hadît "inna s-sadaqa lä tahillu li-qawïy wa-lä li-di mirra
sawïy" (das Almosen ist nicht gedacht für eine kräftige und körperlich gesunde Person);
dazu und zu ähnlichen Überlieferungen auch: Muqätil b. Sulaymän (Tafsïr): II, 176; Qurtubï

(Tafsïr): IV/8, 172f, 191; Ibn Katïr (Tafsïr): 11/10, 378f; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II,
557; vgl. dagegen öassäs (Ahkäm): III, 189ff. (189/192: Mehrere solcher Traditionen seien

als bätil anzusehen, weil sie allein dem Zweck dienten, das Betteln als verwerflich

hinzustellen.)
35 So bereits Muqätil b. Sulaymän (Tafsïr): II, 176; Tabarï (Tafsïr): VI/10, 158 (mit Verweis

auf frühe Exegeten: Ibn "Abbäs <?>, Mugähid und az-Zuhrï); zu den unterschiedlichen



Zur Distribution der Zakät 893

selbst deutet nichts auf ein Verbot des Betteins hin, in der Sunna dagegen um so mehr. Dies

ist auf die Ausbreitung des Berufsbettlertums infolge der Eroberungen, der daraus resultierenden

sozialen und kulturellen Spannungen, der fortschreitenden Urbanisierung und
Landflucht zurückzuführen. Zu den trickreichen Berufsbettlern36 kamen im 8./9. Jh. die religiös
motivierten Bettler, jene tawakkul-Mystiker, die sich ganz der Hinwendung zu Gott
widmeten und aufgrund ihres übersteigerten Gottvertrauens (tawakkul) vom Erwerbsleben

verabschiedet hatten und von Almosen lebten.37 Zwar wurden sie teilweise als Nachfahren

der ahi as-suffa, der bedürftigen "Muhägirün-Frömmler" im prophetischen Medina38

betrachtet, bezweckten mit dem Betteln die Selbsterniedrigung und Disziplinierung der Seele

und die Vermeidung der Verstrickung in gesellschaftliches Unrecht. Doch waren sie vor
allem der "Orthodoxie" und zumindest seit dem 4./10. Jh. ebenso anderen Sufis ein Dorn im

Auge. Unter diese Wandermystiker mischten sich, das war kaum zu vermeiden, auch die

verpönten Müssiggänger. Dass den professionellen Bettlern die Bestimmungen über die

Berechtigung auf Almosen bekannt gewesen sein müssen, davon zeugen u.a. die

scharfsinnigen Beobachtungen des Polyhistors al-öähiz (160/776-255/868-69) im 9. Jh. in

Basra und Bagdad. Gaukelten die einen körperliche Gebrechen vor, so präsentierten sich

andere als alte Kämpfer des Islam, um Sympathie und Spendenbereitschaft zu wecken.39

Einige frühe Koranexegeten wählten dagegen andere Unterscheidungskriterien,
um den Armen vom Bedürftigen abzugrenzen, darunter Gesundheit bzw. Ver-
sehrtheit (Qatäda)40, Muhägirün bzw. Beduinen (ad-Dahhäk)41 und Zugehörig¬

positionen, wer besser gestellt sei, u.a.: öassäs (Ahkäm): III, 179ff; Sarahsi (Mabsût) II/3,
8f; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 545ff; andere (Abu Yüsuf und einige Mälikiten laut Ibn

Rusd al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid I, 371; Qurtubï, Tafsïr, IV/8, 170) halten die Begriffe

faqïr und miskïn für identisch. Siehe auch EI2, II, 757f. (s.v. fakïr - K.A. Nizami); Imbâbï

(1975): 182ff.

36 EI2, VII, 493-95 (s.v. mukaddï- Ch. Pellat); Elr, IV, 80ff. ("Begging"); Bosworth 1976): I,
1 -47 (Kap. 1 : über Vagabunden und Bettler; für die ersten zwei Jahrhunderte gibt es nur
spärliche Informationen: 17 ff.); ders. (1982).

37 Zu ihnen, ihrer Argumentation und den zunehmenden Widerständen gegen sie, vgl. vor
allem die Angaben bei Reinert (1968): u.a. 154ff, 217ff, 252ff; kurz auch Elr, IV, 80f.;

Bosworth (1976): I, 12f, 21 f.

38 Zu ihnen EI2,1, 266f. (W. M. Watt); Shoufany (1972): 40ff.
39 Vgl. "K. hiyal al-mukaddïn", nach den von Pellat (1967: 41 Off.) übersetzten Auszügen; zur

Bedeutung von öähiz als Hauptquelle für dieses gesellschaftliche Phänomen: Bosworth

(1976): I, 32ff; zu den Tricks im einzelnen (Sympathien u.a. dadurch erworben, indem man

sich als Konvertit der "Leute des Buches" darstellte): ders. (1982): 6.

40 Qatäda (st. 117/735) nach Tabari (Tafsïr): VI/10, 158; Öassäs (Ahkäm): III, 179, 181; Fahr

ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr): VIII/16, 107f; Ibn Katïr (Tafsïr): 11/10, 378.
41 Ad-Dahhäk b. Muzähim (st. 105/723 oder 106/724) nach Aussage folgender Traditionarier

aus Kufa: as-Sufyän at-Tawrï (st. 162/778), Mansür (b. al-Muctamir, st. 123/749) und

Ibrahîm an-Nahal (st. ca. 96/717) - so laut Tabarï (Tafsïr): VI/10, 158f; Ibn Katïr (Tafsïr):
ebd.; angeblich auf Autorität von Ibn 'Abbäs laut Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 171.
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keit zum Islam bzw. zu einer Buchreligion (Tkrima).42 Letzteres ist von
besonderem Interesse, da hier - wie eine zeitgenössische Anfrage an einen

Mufti es formuliert43 - die Frage tangiert wird, ob die zakät als Akt der

Barmherzigkeit gegenüber dem Menschen an sich zu verstehen ist oder eher als

gruppenspezifisches Merkmal, das der Integration und Identität dient. Wie in
der klassischen Zeit geht auch heute noch die Mehrheit davon aus, dass das

obligatorische im Gegensatz zum freiwilligen Almosen nur von Muslimen zu
erheben und an Glaubensbrüder zu verteilen ist.44 Von Islamisten wie Yüsuf al-

Qaradâwï (Jg. 1926) wird dieses Kriterium allerdings im Anschluss an den Neo-
Hanbaliten Ibn Taymïya (st. 728/1328) noch enger gefasst.45 Bei ihnen wird die

rechte Gesinnung zum Massstab: Alle sich nur nominell zum Islam Bekennenden

sind ausgeschlossen. Diese Forderung erinnert an die Praxis der
Zwölferschiiten46 und einiger Härigiten,47 die den iman, also die Zugehörigkeit zu ihrer

Glaubensgemeinschaft, nicht den Islam, zur Bedingung für den Almosenempfang

machten.

42 'Ikrima (st. 104/722) nach Tabari (Tafsïr): VI/10, 159; Qurtubï, ebd.; Ibn Katïr, ebd.

43 Qaradâwï (Hudä): I, 259 (Anfrage).
44 U.a. Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 690f. (Meinung der überwiegenden Mehrheit,

nennt aber auch Ausnahmen); EI2, VIII, 713 (überwiegende Mehrheit, ausgenommen
Zwölferschiiten, Zaiditen). Die klassische Mehrheitsmeinung wird auch heute noch meist

vertreten, vgl. z.B.: Mahlüf (Fatäwä): I, 255f, 258; Badrän (1969): 171; Tayyär (1987):
161 f.; Müsä (1988): 320; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 703ff. (Prinzipiell dürften nur

freiwillige Spenden an Nichtmuslime verteilt werden, es sei denn, es schadet den muslimischen

Armen nicht, wenn auch ein Anteil der zafcï/-Einnahmen an bedürftige Nichtmuslime

geht.) Vgl. dagegen andere moderne Autoren, die sich dafür aussprechen, die zakät auch an

arme und bedürftige Nichtmuslime zu verteilen: "Abd as-Saläm (1982): 141; Mannan

(1986): 237 (vgl. ebenso 228f).
45 Qaradâwï, äyptischer Muslimbruder, lehrt seit Jahren in Qatar; zu seiner Meinung hierzu:

Hudä 1: 259ff; Fiqh az-zakät II: 708ff. (ausgeschlossen sind explizit fussäq und kufßr,
einschliesslich Kommunisten); eine ähnliche Position vertritt bereits Ridä (TM): X, 513

(keine Apostaten, Ketzer, Atheisten); im Anschluss an Qaradâwï, im Unterschied zu Abu
Zahra (berühmter Azharï, 1898-1974): Hifnâwï (1996): 11 Off. (fisq, kufr und ilhäd als

Ausschliessungskriterien). Vgl. ebenso die zato-Organisation innerhalb der Muslimbruderschaft:

Bannä (Mudakkirät): 195-97. - Zu Ibn Taymïyas Position (nicht an ahi al-bida\
darunter solche, welche das rituelle Gebet nicht verrichten): Fatäwä: XXV, 87, 89.

46 Zur zakät als "community-defining ritual" bei der Zwölferschia Calder 1981 ): 471.
47 Zu den Ibäditen und einigen Untersekten wie der Fartïya, welche die Almosen entgegen der

sonstigen Lehre allein den Verwandten vorbehielt: Ennami (1972): 109, 165f, 218; zu dem

damit zusammenhängenden wa/Jya-Prinzip bei den Ibäditen: ebd., 193ff., 210, 214. - Vgl.
zu den Zugeständnissen an die Zwölferschiiten in Pakistan, nachdem sie gegen die

konfessionsübergreifende Einführung der zakät-Abgabt protestiert hatten: Clark (1986): 81;

Mayer (1986): 71-73, 75; Kuran (1993b): 324.
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In der klassischen Diskussion finden sich neben den unterlegten ethischen

Prinzipien weitere Versuche, das karitative Moment zu stärken. So meinte u.a.

Ibn Hanbai (st. 241/855), der für seine kritische Haltung gegenüber der Regierung

bekannt war, der zakät-Zahler solle seine Abgaben lieber selbst verteilen,
damit sie die legitimen Empfänger erreichten.48 Ein weit verbreitetes Postulat

zur Verhinderung staatlichen Missbrauchs wandte sich gegen den Transfer der

za&är-Einnahmen.49 Anscheinend unter dem Eindruck der Bürgerkriegswirren in
seiner Heimatstadt Cordoba ging Ibn Hazm (st. 456/1063), der für seine harsche

Kritik an der staatlichen Fiskalpolitik und der korrumpierten Gesellschaft
bekannt war, im 11. Jh. noch weiter: Der Herrscher soll Reiche, falls sie ihrer
Pflicht gegenüber den Armen nicht nachkommen, dazu zwingen, um deren

Grundbedürfnisse zu decken.50

Neben der erstgenannten Tendenz lassen sich zwei weitere ablesen:

Resignation oder Indifferenz und Demoralisierung. Diese Tendenzen

kristallisieren sich verstärkt zwischen dem 11. und 13. Jh. heraus. Sie sind an

folgenden Indizien abzulesen:

a) Die Empfangerkategorien werden auf zusätzliche Personenkreise ausgeweitet, die

Bedingungen für die Empfangsberechtigung gelockert, und die Bedürfniskonzeption wird

48 Vgl. Diskussion bei Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 507ff. (Muwaffaq ad-Dïn Ibn

Qudäma meint, es sei besser, die obligatorische Almosenabgabe an den Imam zu geben, ob

dieser nun gerecht oder ungerecht sei; sie selbst zu verteilen, sei allerdings auch zulässig.
Diese relativ späte Ansicht ist anscheinend an den Wegfall der nïya gekoppelt - vgl. hier: II,
505f. und unten Anm. 58.) - Zur herkömmlichen Praxis, hier in al-Andalus (eigenhändige

Verteilung von Gläubigen vorgezogen wegen turbulenter oder ungerechter machtpolitischer
Verhältnisse): Chalmeta (1992): 747.

49 Abu Yüsuf (vgl. Übers. Ben Shemesh, Taxation III, 137): Die Verteilung an Arme und

Bedürftige muss im Unterschied zu den anderen Ausgabeposten am Ort der Einziehung

erfolgen. Besonders die SäfiTya sprach sich für die Verteilung im unmittelbaren Umkreis
des Steuereinzugsgebietes aus: Saficï (Umm): 1/2, 61. öassäs (Ahkäm): III, 199f. (Transfer
nur unter Vorbehalt, so frühe Gelehrte im Unterschied zu öassäs selbst); Fahr ad-Dïn ar-
Râzï (Tafsïr): VIII/16,106f. (referiert unterschiedliche Ansichten, keiner behaupte allerdings
die Notwendigkeit des Transfers); Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 53If.; Nawawï

(Magma'): VI, 237ff. (inkl. Ausnahmen; die Mehrzahl der Gelehrten empfehle jedoch, vom
Transfer abzusehen. Der Autor nennt verschiedene Überlieferungen von Ibn Hanbai; nach

einer ist der Transfer nur erlaubt, falls man vor Ort auf die Armengabe verzichten kann.)
50 Ibn Hazm (Muhallä): III/6, 156, siehe auch 158f: Nach ad-Dahhäk b. Muzähim machte die

zakät jeden weiteren Anspruch auf den Besitz der Vermögenden zunichte. Ibn Hazm beruft
sich dagegen auf den "Konsens der sahäba", der besage, dass Besitz auch über die Armen-
gabe hinaus verpflichtet.
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subjektiviert;51 schliesslich werden einige Empfängertypen in der Weise gedeutet, dass die

'ulamä' zu Hauptnutzniessern avancieren. Diese Entwicklung erfolgt parallel zum Prestigegewinn

der religiösen Elite seit dem 11. Jh.52 Gelehrte und Theologiestudenten werden

unter die Posten für Arme, Bedürftige, Reisende und "die sich auf dem Wege Gottes

Befindenden" subsumiert. Allerdings ist der sunnitische Islam nie so weit gegangen wie die

Zwölferschia; dort festigten die Gelehrten als Stellvertreter der Imame ihre wirtschaftliche

Position durch allmähliche Aneignung der Kontrolle über Einziehung und Verteilung der

zakät und des Beutefünftels (hums).52 Im sunnitischen Islam blieb die Meinung des

indischen Gelehrten Siddïq Hasan Hän (1832-90), die 'ulamä' seien als Erben des Propheten,

Träger der Religion und Bewahrer der SarFa am ehesten zu zakät-Emnahmen berechtigt,
seien sie nun arm oder reich, eine Ausnahme.54 Seine Vorstellung entspricht in etwa der

heutigen malaysischen Praxis.55

b) Die Mittelverwendung zu öffentlichen Zwecken, darunter für Schulen, Moscheen oder

Infrastruktur, wird ab dem 11./12. Jh. stärker betont.56 Damit wurde wohl bezweckt, die

Position der Gelehrten zu festigen, die staatliche Praxis zu legitimieren oder die staatlichen

Autoritäten auf die Nützlichkeit der zakät und deren Äquivalenz mit illegalen Steuern

hinzuweisen.

c) Moralische Bedenken werden fallengelassen, der politischen und administrativen Willkür
immer mehr Rechnung getragen. So steigt der maximale Anteil der za£ä/-Beamten auf bis

zu 3/4 der Gesamteinnahmen,57 und selbst einem Tyrannen muss (u.a. laut dem Säfi'iten M.

51 Siehe Anm. 28 zur Erweiterung der Überlieferung; vgl. z.B. öassäs (Ahkäm): III, 187:

Spätere Gelehrte hätten den Fehler begangen, auch "Reisenden", die noch nicht ihre Reise

angetreten hatten, einen Anteil an den zaÂâ/-Einnahmen zuzusprechen (so die Säfi'iten
Mâwardî <AS, ar. 140; Übers. 261> oder Nawawï <Minhäg, Übers. Howard, 278; dort auch,

S. 277, zu den "armen und bedürftigen Gelehrten">). Vgl. ebenso zu "fî sabïl Allah"Alûsï

(Tafsïr): V/10, 123.

52 Zum Prestigegewinn der religiösen Elite (hier gegenüber den Händlern) Rodinson (1977):
28f.

53 Dazu Calder (1981) (1982).
54 Zu diesem illustren indischen Gelehrten, dem wenig originellen Vielschreiber (dem

"Suyüti" des 19. Jh.) und (seit 1871) Ehemann der Fürstin von Bhöpäl, öahan Bëgam (reg.

1868-1901), vgl. EI2, VII, 1048f (s.n. Nawwäb Sayyid Siddïk Hasan Khan - Zafarul-Isläm

Khan) und I, 1195f. (hierzu 1196; s.v. Bhöpäl - A. S. Bazmee Ansari). Zu seinen Schriften

GAL-S II, 859ff. Die hier angedeutete Passage stammt angeblich aus "ar-Rawda an-nadïya"
(GAL-S II, 860, Nr. 25), zitiert nach Ridä (TM): X, 501. (Die Kritik Ridäs auf S. 501 ff.
richtet sich gegen die nicht eindeutige Beweisführung.); so auch Qaradâwï (Fiqh az-zakät):

II, 647f.
55 Dazu Kuran (1993b): 323.

56 Vgl. unten Anm. 83f. Kâsânî oder al-Qaffäl nach Fahr ad-Dîn ar-Râzï zu "fl sabïl Allah";
zur Verbesserung der Infrastruktur (Wallfahrtswege u.a.) ausserdem Ridä (TM): X, 504;
siehe dagegen Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II, 527 (keine Finanzierung von
Moschee-, Brückenbau o.a.).

57 Siehe z.B. Ibn al-'Arabï (Ahkäm): II, 947, 950; Fahr ad-Dîn ar-Râzï (Tafsïr): VIII/16, 114f;
spätes Bsp. in S. A. Siddiqi (1952): 159; vgl. Nawawï (Magmü'): VI, 194f: zur interessan-
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b. al-Hatïb as-Sirbînî, st. 977/1569-70) die zakät-Verwaltung anvertraut werden. Zuvor war
dies nur im Falle von Zwang vorgesehen.58

d) Analog zu dieser Entwicklung wird von der Notwendigkeit der Absichtserklärung (nïya)
Abstand genommen und - wie im christlichen Mittelalter - der Nutzen im moralischen Sinn

eher beim Spender gesucht: das Almosengeben als verdienstvolles Werk mit spirituellem
Gewinn für den Spender steht nun im Vordergrund.59

2. Die rechtsmethodischen Implikationen des Verses

Mögliche rechtsmethodische Konsequenzen ergeben sich in erster Linie aus der

Tatsache, dass gewisse Empfängerkategorien nur zeitweise relevant sind. Dies

betraf zunächst den Posten derer, deren Herzen vertraut gemacht werden / wurden

(ar. al-mu'allafa qulübuhum), dann den des "Steuerbeamten" und in der

jüngeren Zeit den des Sklaven.

Wie sollte nun dieses Phänomen gerechtfertigt werden? Am leichtesten

war die zeitweilige Streichung einer bestimmten Kategorie durch deren Nicht-
existenz zu legitimieren - z.B. analog zum Erbrecht. Eine weitere Option bot
die Umdeutung, um die Regelung an veränderte Bedingungen anzupassen. Aber
konnte auch die Methode der Abrogation oder die des Aussetzens der Regelung

zugunsten einer anderen, eines höheren Prinzips oder des öffentlichen Wohls

angewandt werden?

Am meisten Schwierigkeiten bereitete der Anteil der mu'allafa qulübuhum.
Zu diesen wurden analog zur prophetischen Praxis in den klassischen Körn¬

ten Diskussion unter den Säficiten, welche Geldhähne anzuzapfen sind, sollten sich die

zato-Einnahmen als unzureichend für die Entlohnung des 'ämil herausstellen.

58 Zur Genese der Ansicht von as-Sirbïnï Calder (1981): 473 f. (dort auch zum parallel

erfolgten Wegfall der nïya); weitere, teils ambivalente Angaben zu dieser Diskussion finden

sich bei Nawawï (Magmü'): VI, 160ff. und Sawkânï (Nayl): II/4, 173f.

59 Besonders ausführlich Fahr ad-Dïn ar-Râzî (Tafsïr): VIII/16, 100-103 (die Vorteile für den

Empfänger fallen dagegen ziemlich spärlich aus, ja betreffen sogar eher den Spender,

abgesehen von der Bannung der gesellschaftlich relevanten Gefahr, dass sich die potentiellen

Empfänger aus Armut den Feinden des Islam anschliessen oder verwerfliche Handlungen

begehen könnten - S. 103f., hierzu 104); vgl. dagegen Gazâlî (Asrär az-zakät, Übers.

Faris): Ch. III - betont Pflichten der Empfänger (60ff); dazu kurz EI2, VIII, 71 Of, 714f. -
Zur Entwicklung im Christentum z.B.: Encyclopaedia of Religion and Ethics, III, 383ff.

(386: Der Mensch lernte erst allmählich, das Almosengeben aus der Sicht des Rezipienten

zu betrachten; erst seit der Reformation setzte sich diese neue Blickrichtung sukzessive

durch. Dazu auch: The Encyclopedia ofReligion, I, 216).
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mentaren meist folgende Personengruppen gezählt: a) die Ungläubigen, die für
den Islam gewonnen werden sollten, b) zum Islam Bekehrte, aber Glaubensschwache

und c) prominente Muslime, die mit Hilfe materieller Unterstützung
und aufgrund persönlicher Autorität ihre Gefolgsleute vom Islam überzeugen
und zur Loyalität gegenüber dem islamischen Staat bewegen konnten.60

War eine solche Mittelverwendung zu Lebzeiten des Propheten zwecks

Konsolidierung der Umma zu rechfertigen, so barg die Zuweisung von zakät-

Erträgen an Ungläubige für spätere Exegeten in erster Linie ein
moralischtheologisches Problem.

In der formativen Phase des islamischen Rechts, als die Methodik noch

nicht ausformuliert, der Sunna-Begriff noch nicht auf die Tradition des Propheten

begrenzt war, zudem dem subjektiven Rechtsempfinden mehr Gewicht

eingeräumt wurde, entschieden sich u.a. die sog. "Leute der opinio" für folgende

Lösung, die auf die Überordnung des karitativen Zwecks der zakät hindeutet:

Der erste Kalif, Abu Bakr, habe - so die Wortwahl späterer Hanafiten aus dem

10./11. Jh. - die "Bestechungsgeschenke" unterbunden (inqataca r-risä).
Deswegen sei dieser Anteil auch unter den folgenden Kalifen "fallengelassen"
worden (qadsaqata).61

60 Meistens werden die genannten drei Bedeutungen zum Terminus al-mu'allafa qulübuhum

angeführt. Einige Autoren betonen, dass nicht alle Nutzniesser kuffär gewesen seien oder

dass ein käfir keinesfalls zu bedenken sei; höchstens Autorität besitzende Stammesführer,
welche ihre Anhänger zur Konversion bewegen könnten, seien empfangsberechtigt. So u.a.:

Gazali (Asrär az-zakät, Übers. Faris): 58; Ibn al-cArabï (Ahkäm): II, 947ff, 950ff; Nawawï

(Magmü'): VI, 206ff Vgl. ansonsten: Tabari (Tafsïr): VI/10, 161f; Öassäs (Ahkäm): III,
181f; Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 178ff; Ibn Öuzaiy (Tafsïr): II, 142; Ibn Katïr (Tafsïr): 11/10,

379. Vgl. unter den modernen Autoren z.B.: Ridä (TM): X, 494f; Aghnides (Theories of
Finance): 446f; S. A. Siddiqi (1952): 161; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 994ff.

61 Vgl. den Hanafiten Abu Yüsuf nach der Übers, von Ben Shemesh (Taxation III): 137: Diese

Kategorie "gibt es heute nicht mehr"; Tabarï (Tafsïr): VI/10, 163 vermerkt: "Die
Bestechungsgeschenke wurden aufgegeben / hörten auf (inqata'at ar-ri<u>sä)". Die im Text
zitierte Passage findet sich bei den Hanafiten öassäs (Ahkäm III, 183) und Sarahsï (Mabsüt

II/3, 9); der Hanafit Kâsânî (BadäH' II, 45) schreibt: Die überwiegende Mehrheit der

Gelehrten ('ämmat al-'ulamä') meinte nach dem Tod des Propheten, er habe "ihren Anteil
abgeschafft / aufgehoben" (intasaha sahmahum), deshalb sei er "heute" nicht mehr an

ähnlich Situierte auszuzahlen. So laute auch die Ansicht SäfiTs nach einer Überlieferung;
nach einer anderen allerdings habe er gemeint, der Anteil bleibe bestehen und sei in der

Folgezeit an Neo-Muslime zur Festigung ihres Glaubens auszuzahlen. Kâsânî verweist
ausserdem auf den "Konsens der Prophetengefährten" (igmä' as-sahäba) infolge
veränderter Umstände. - Vgl. dagegen für die Hanbaliten: Ibn Qudäma (Mugnï& Sarh kabîr):
II, 527f (alle Empfängerkategorien blieben bestehen, im Unterschied zur Ansicht von Sa'bï,

Mälik, Säfil und den ashäb ar-ra'y; vgl. Sarh II, 696ff. - auch wenn zuweilen anscheinend
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Der Traditionalist as-SäfiT und seine Anhänger bedienten sich eines

anderen Hilfsmittels: Ungläubige seien keinesfalls aus der zakät, höchstens aus

der Beute zu bedenken. Der Posten sei nur bei öffentlichem Bedarf, über den

der Imam / Kalif entscheide, an unsichere Kandidaten aus den eigenen Reihen

auszuzahlen.62

Im Zuge der Herauskristallisierung der traditionalistischen Rechtsmethodik
im 9./10. Jh. stiess die strikte Position der Hanafiten anscheinend zunehmend

auf Kritik. Einige Gelehrte unterstellten ihnen die Abrogation des koranisch

vorgesehenen Anteils.63 Nach überwiegender Auffassung ist die Abrogation
einer koranischen Rechtsregelung nur durch einen später offenbarten Vers oder

kein Bedarf bestehe, handle es sich nicht um nash); für die Mälikiten siehe Qurtubï (Tafsïr,

IV/8, 181): Mit dem Erstarken des Islam sei dieser Posten "erloschen" (inqata'a); ebd.:

Einige Hanafiten gingen seit Abu Bakr vom suqüt sahmihim aus. - Moderne Autoren u.a.:

Ridä (TM): X, 496f. (angeblich "saqatalinqata'a" wegen Erstarken des Islam); Qaradâwï

(Fiqh az-zakät): II, 599, 600: Nach der "Mehrheit der Hanafiten" entfalle der Posten; aber

S. 601: Abrogation habe nicht stattgefunden, Bedürfnis zu ta'lïfal-qulüb bestehe weiterhin.
62 Säfici (Umm): 1/2, 61, siehe auch 64, 68: so bereits die Praxis des Propheten; ein suqüt des

Anteils sei auszuschliessen, weil es sich bei der Entscheidung der Prophetengefährten (der

Überlieferung nach beurteilte zunächst cUmar die Anmeldung dererlei Ansprüche abschlägig,

dem schloss sich der damalige Kalif Abu Bakr nach dem Einspruch der Zurückgewiesenen

an) nur um deren igtihäd gehandelt habe; Ungläubige seien nicht aus der zakät zu

bedenken, dafür aber "Sünder/Frevler" (fussäq); so auch Mawardï (AS): ar. 139, Übers. 260

(Ungläubige seien nur aus fay" und ganä'im zu bedenken) und Nawawï (Minhäg): Übers.

Howard, 277. - Historisch betrachtet wenig verwunderlich ist der Standpunkt von Ibn

Hazm (Muhallä, III/6, 145): Einige meinten, der Anteil der mu'allafa qulübuhum sei

"entfallen" (qad saqata); diese Auffassung sei jedoch nichtig (bätil). Vielmehr seien die

Kandidaten für die "Vertrautmachung der Herzen" heute zahlreicher als je zuvor. Allerdings
stehe die Ausschüttung dieses Anteils allein dem Imam zu; folglich entfalle derselbe

einschliesslich desjenigen für den 'ämil, sollte der zakät-ZMer selbst die Verteilung
übernehmen.

63 Folgende Autoren betonen, dass es sich nicht um nash, sondern höchstens um raf
(zeitweilige Aufhebung) handle: Ibn al-cArabï (Ahkäm): II, 950-55, bes. 954 (Meinung des

Autors); Fahr ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr): VIII/16, 111; Ibn Qudäma (Mugnï & Sarh kabîr): II,
527, 696ff, bes. 697; Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 181. Moderne Autoren: Hifnâwï (1996): 101

(wirft Abu Hanïfa explizit nash vor - vgl. dagegen Ibn Rusd al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid
I, 369: Abu Hanïfa und SäfiT seien der Auffassung gewesen, das Recht der mu'allafa
qulübuhum bleibe bestehen, falls der Imam dies meine; dagegen sei Mälik davon

ausgegangen, diese Gruppe sei "heute" nicht mehr vorhanden.) Imbâbï (1975: 188ff): nash sei in

diesem Fall nicht möglich; er hält die Differenzen zwischen den Rechtsgelehrten in diesem

Punkt aber für eher gering, denn diejenigen, die den suqüt behaupteten, meinten eigentlich,
der Anteil für die "Vertrautmachung der Herzen" sei auszubezahlen, geschehe dies aus

religiösem Motiv und diene einem religiösen Nutzen.
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einwandfreien Hadît (mutawätir) möglich, nicht durch einen Konsens oder -
wie in diesem Fall - durch einen stillschweigenden igmäc.M Letzteres hielten

zwar einige frühe Hanafiten (neben einigen Mu'taziliten) für erlaubt, doch es ist

fraglich, ob in diesem Kontext je von Abrogation (ar. nash) gesprochen bzw. die

verwendeten Termini im Sinne von zeitweiligem Aussetzen oder endgültigem
Aufheben der Anwendung der Rechtsregelung verwendet wurden.65 Der Terminus

säqit, der u.a. im Zusammenhang mit den za&ä/-Bestimmungen häufig fällt,
meint eher ersteres, isqät dagegen das Entfallen eines Rechts- bzw.
Besitzanspruchs.66 Der spätere Konsens besagt, der isqät dürfe nicht auf die Rechte

Gottes angewandt werden, dessen Rechte nicht einmal schmälern;67 das beträfe
also auch die za£ä/-Bestimmungen. Bei den frühen Gelehrten scheint der

Terminus noch ganz unprätentiös verwendet worden zu sein, einfach um ein
unlösbares Problem zu umgehen. Diese Vermutung wird durch gleichfalls
gebrauchte Termini wie tawaqquf/wuqüf ("schwebend, ungelöst")68 bestätigt -

64 Kurz: EI2, VII,1009-12, hier 1012 (s.v. naskh-I. Burton); Kamali (1991): 149ff, hier 150f.

(mit Bezug auf Koran 9/60); vgl. das usül-Werk von Amidî (Ihkäm): II/3, 160ff;
ausführlich zur Frage, ob der (stillschweigende) Konsens der Prophetengefährten als absoluter

Beweis (hugga qat'ïya) für die Abrogation einer feststehenden koranischen Regelung

gelten kann: Alusï (Tafsïr): V/10, 122 (hier wird isqät mit nash gleichgesetzt); laut Qurtubï

(Tafsïr IV/8, 181) sprachen sich einige Mälikiten, ashäb ar-ra'y und Hanafiten dafür aus,

Älüsl (ebd.) lehnt dies ab.

65 Vgl. Kamali (1991: 152) zu SäfiTs Deutung von nash in seiner Risala: Demnach verstand er

nash im Sinne einer "Erläuterung" (bayän), die nicht die totale Zurückweisung der Regelung

umfasse; nash entspreche nicht einer Form der Annullierung (ilgä'), vielmehr dem

"Aussetzen, vorübergehenden Aufheben" einer Regelung durch eine andere.

66 In diesem Sinne ausführlich, aber ohne Bezug zu den zato-Regelungen, Mawsü'at al-fiqh
al-islâmï VIII, 233-365 (s.v. isqät), bes. 233f. (Kurzdefinition des Fachterminus).

67 Zu den Termini in diesem Kontext vgl. Calder (1981). - Zur klassischen Theorie in den

usül-Werken siehe u.a. Qarâfï (st. 684/1285, Furüq): I, 118ff; Sâtibï (st. 790/1388,

Muwäfaqät): II, 284-87.

68 Neben den häufiger verwendeten Termini qata'a oder inqata'a (letzteres bereits bei

Muqätil, Tafsïr II, 176 neben den o.gen. Belegstellen) finden sich auch die Ausdrücke zä'il
("vergänglich, ohne Bestand" - Ibn al-cArabî, Ahkäm, II, 954) oder mafqüd ("verschwunden"

- so Fahr ad-Dïn ar-Râzï, Tafsïr VIII/16, 115 mit Bezug auf die Posten des 'ämil und

der mu'allafa qulübuhum). Zum Terminus wuqüf oder tawaqquf (neben "qad saqata") -
Saltüt (Islam: 102, siehe auch 103): Heute sei der Anteil für den Steuerbeamten nicht mehr

zu entrichten, da die Einziehung nicht mehr staatlich organisiert sei. Dies komme einer

vorübergehenden Einstellung (waqf) einer koranischen (nass-) Bestimmung aus fehlendem

Anlass (mahall) gleich, nicht jedoch der Abrogation wegen nicht vorhandener
(grundsätzlicher) Gültigkeit (salahïya). Manche Rechtsgelehrte behaupteten zwar den suqüt des

Anteils der "Vertrautmachung der Herzen"; dies sei aber nicht mit nash gleichzusetzen.
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ein Ausdruck mit durchaus positiver Konnotation, der ebenfalls in der

theologischen Diskussion über die Stellung des Sünders eine grosse Rolle spielte.
Die Meinung, die sich zwischen dem 10. und 12. Jh. - wohl analog zur

Aussetzung des Anteils der "Steuereinnehmer" - auch unter den Hanafiten
durchsetzen sollte, umgeht das terminologische und methodische Problem: Bei
Bedarf, d.h. falls der Herrscher es für das öffentliche Wohl als notwendig
erachtet, so in einer Schwächephase, kann der Anteil der mu°allafa qulübuhum

genutzt werden.69

Diese vor allem aufgrund des vagen Begriffs "Bedarf mehrdeutige

Kompromisslösung machen sich Gelehrte des 20. Jh. in zweifacher Hinsicht
zunutze:

- Islamisten wollen diesen zakät-Ante\\ für die islamische da'wa nutzen, um der christlichen

Mission bzw. anti-islamischen Propaganda entgegenzuwirken; 70

- Modernisten erheben diese Regelung zum Prinzip, um ihre Sicht der Anpassungsfähigkeit
des islamischen Rechts zu untermauern, d.h. auch die Anwendung anderer Bestimmungen

aus Koran und Sunna kann bei Bedarf ausgesetzt werden.71

Bei den Posten für die "Steuerbeamten" stellte sich ein solches methodisches

Problem nicht, höchstens ein moraltheologisches im Zusammenhang mit der

Rechtschaffenheit der Regierung, das aber bald ignoriert wurde. In diesem Fall

geboten Logik und politische Realität, diesen Anteil zu streichen, sollte der

zatór-Pflichtige selbst die Verteilung übernehmen. In ähnlicher Weise wird
heutzutage der ursprünglich für den Loskauf muslimischer Sklaven gedachte

69 Jabarï (Tafsïr): VI/10, 162, 163; Öassäs (Ahkäm): III, 182; Ibn al-cArabï (Ahkäm): II, 954;

Fahr ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr): VIII/16, 111; Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 181; Sawkânï (Nayl):

II/4, 177; nach Alûsï (Tafsïr V/10, 122f.) meinten dies bereits u.a. az-Zuhrî (st. 124/742)
und Abu Tawr (st. 240/854). Vgl. moderne Autoren: Ridä (TM): X, 497; de Zayas (1960):

293ff; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 598; Mawdudï (Fatäwä): 47ff. (Anm.l - 48f); 'Abdallah

(1989): 134f.

70 Rida (TM): X, 495, 515; Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 606ff, bes. 608ff; S. Qutb (ZQ): III,
1669 (andeutungsweise); Säbiq (Fiqh): I, 330; Tabbara (Spirit/Rûh): 160/382f; Kattânï

(1989): 136; Abdallah (1989): 49.
71 Vgl. Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 602, Anm.l mit Verweis auf Subhï al-Mahmasânï (1906-

86) und seine Schrift Falsafat at-TasrT, von der eine engl. Übersetzung von Farhät J.

Ziadeh (Leiden: Brill 1961) vorliegt, und auf M. Lababïdïs (1910-73) Risälat al-isläm;
Kurzbiographie zu Mahmasânï jetzt in: Nizär Abäza/Muhammad Riyäd al-Mälih: Itmäm al-
a'läm. (Dayi li-kitäb al-Acläm li-Hayr ad-Dîn az-Ziriklî.) Beirut: Dar Sädir 1999, S. 130;

vgl. Kritik an der modernistischen Sichtweise auch bei Dardïrï (1976): 20ff.
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Anteil72 angesichts der Abschaffung der Sklaverei von einigen Gelehrten für
hinfällig erklärt.73 Einige Modernisten halten wegen verbesserter Reisebedingungen

zudem den Anteil der Reisenden für obsolet.74 Islamisten lassen es sich

dagegen nicht nehmen, den Anteil für Sklaven einerseits per Analogie für die

Befreiung der versklavten muslimischen Völker zu veranschlagen.75 Andererseits

rekurrieren sie auf klassische Rechtsmeinungen, die den Anteil für die

Sklaven auch für den Loskauf muslimischer Kriegsgefangener und den Anteil
der Reisenden für Wallfahrer nach Mekka und Gelehrte ("Wissenssucher")
bereitstellen wollten.76

72 Der prä-modernen Diskussion zufolge sollte dieser zato-Anteil in erster Linie den

mukätab-Sklaven zugute kommen, also der Vervollständigung der manumissio dienen. Ob

damit auch Kauf und Freilassung (citq), so Mälik, gemeint sein konnte, war unter den

einzelnen Rechtsschulen umstritten. Dazu Muqätil (Tafsïr): II, 176; SäfiT (Umm): 1/2, 61;

Tabari (Tafsïr): VI/10, 163f; Öassäs (Ahkäm): III, 183f; Mâwardî (AS): ar. 139f, Übers.

260; Ibn Hazm (Muhallä): III/6, 149f; Sarahsï (Mabsüt): II/3, 9f; Gazâlï (Asrär az-zakät,
Übers. Faris): 58; Kâsânî (Badä'C): II, 45; Fahr ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr): VIII/16, 112;

Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 182, 183; Nawawï (Magma'): VI, 210ff; Ibn Katïr (Tafsïr): 11/10,

379; Sawkânï (Nayl): II/4, 177f; Alusï (Tafsïr): V/10, 123. - Zusammenfassung der

Diskussion z.B. bei Aghnides (Theories of Finance): 443; de Zayas (1960): 234ff; Qaradâwï

(Fiqh az-zakät): II, 616f.
73 Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 601f; Hasan (1984): 34; vgl. Mawdudï (Fatäwä): 51 (Der

Anteil entfällt immer dann, wenn keine Sklaverei vorhanden ist!)
74 Hasan (1984): 35; Sayh Mustafa al-Marâgî (1881-1945, Sayh al-Azhar 1935-45) nach Ridä

(TM): X, 505 und Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 682. (Er selbst spricht sich aber gegen diese

Meinung aus.) - Andere moderne Autoren sehen hier die Wallfahrer und "Wissenssucher"

angesprochen: Aghnides (Theories of Finance): 446; de Zayas (1960); 303-06; cAbdalläh

(1989): 138; Saltüt (Islam): 103 (allerdings keine Reisen zum Spass und Vergnügen
unterstützungswürdig).

75 Zur Beseitigung der Versklavung muslimischer Völker, unter Umständen auch für die

Freilassung muslimischer Kriegsgefangener: Ridä (TM): X, 515; Higâzï (Tafsïr): I/IO, 62;
Saltüt (Islam): 104; S. Qutb (ZQ): III, 1669; Kattânï (1989): 136; Baclï (1991): 95. Siehe

auch den ägyptischen Gesetzesentwurf von 1983/84, Art. 32: Unterstützung von Flüchtlingen

("Abdallah 1989: 136). Vgl. dagegen Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 621 (siehe aber

unten zum Posten "flsabïl Allah").
76 Verwendung zum Loskauf von Kriegsgefangenen (umstritten unter frühen Mälikiten, so):

Ibn al-cArabï (Ahkäm): II, 956; Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 183; Alusï (Tafsïr): V/10, 123. -
Verwendung für Wallfahrer z.B. Sawkânï (Nayl): II/4, 181 (andere Gelehrte subsumieren
diese Mittelverwendung unter den Posten "fl sabïl Allah").
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3. Die religiös-politischen Implikationen des Verses

Damit sind wir bei der religiös-politischen Dimension der za£ä/-Distribution,
die am ehesten bei den beiden letztgenannten Empfängerkategorien deutlich
wird: denjenigen, die wörtlich "auf dem Weg sind" (ibn as-sabïl), und "für den

Weg Gottes" (fl sabïl Allah). Beide Begriffe verloren bereits zur Zeit der ersten

großen Eroberungszüge ihren konkreten, originären Sinn. Dies belegen die
zahlreichen koranischen Parallelstellen. Schon in frühmedinensischer Zeit ging es

nicht mehr um die Versorgung der in Mekka in materielle Not geratenen
Muslime bzw. der mittellosen Auswanderer in Medina, sondern angesichts der

Auseinandersetzung mit den Mekkanern und später der Eroberungszüge
ausschliesslich um die Aufwendung für militärische Zwecke. Die Grenzen

zwischen beiden Termini waren zunächst fliessend. Meinte ibn as-sabïl in erster

Linie die Unterstützung einzelner Kämpfer, so fï sabïl Allah eher Ausgaben

allgemeiner Art, wie die Kriegsausrüstung.77 Die Priorität der Mittelverwendung
für militärische Zwecke, und zwar bei fast allen zatór-Kategorien, zeigt sich

noch ganz deutlich bei einem der (frühen) hanafitischen Rechtswerke zur

Besteuerung, dem K. al-Haräg von Qudäma b. Gacfar (st. 320/932).78

In den klassischen Korankommentaren werden die letzten beiden Kategorien

zunächst voneinander getrennt:79 Der ibn as-sabïl wird zum Reisenden, der

sich zu einem unverwerflichen bzw. rechtmässigen Zweck auf den Weg
gemacht hat (z.B. Pilgerfahrt oder "auf Suche nach Wissen") und unterwegs m
finanzielle Not gerät. Später wird ebenfalls erlaubt, die zafór-Einnahmen für das

weitere Wohlergehen der Reisenden zu nutzen, so für die Infrastruktur;80 heute

werden zudem politische Flüchtlinge darunter subsumiert.81

Durch die Ausweitung der Interpretation wurden die Grenzen zwischen
diesem und dem vorhergenannten Posten wieder fliessend. Die Auslegung von

fl sabïl Allah hing immer schon eng mit der vorherrschenden £ztóu?-Konzeption

77 Zur anfänglichen Begriffsgeschichte Puin (1970): 43-57, bes. 56, 57; Paret (Konkordanz):
38f. (mit Parallelstellen und weiteren Literaturverweisen).

78 Vgl. Übersetzung von Teil 7, Kapitel 18 des K. al-haräg wa-sinä'at al-kitäba von Qudäma

b. öacfar in Ben Shemesh (Taxation IT): 65-68, bes. 67f. Allerdings betont der Autor den

freiwilligen Charakter der zato-Beiträge (ebd., 17). Zur Person und seinem Werk ebd., 1 ff.

79 So z.B. Muqätil (Tafsïr): II, 176.

80 Qudäma b. GaTar nach Übers. Ben Shemesh (Taxation IT): 68 (Aufgrund des Grundtenors

der Aussagen ist jedoch davon auszugehen, dass diese infrastrukturellen Massnahmen

vornehmlich militärischen Zwecken dienen sollten.) Zur Unterstützung der Infrastruktur s.o.

Anm. 56.

81 Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 583 (neben Studenten im Ausland).
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zusammen,82 d.h. je nachdem, ob die geistige oder kämpferische Anstrengung
für Gott en vogue war. Den klassischen Exegeten zufolge waren freiwillige
Kämpfer ohne regulären Sold gemeint.83 Bald schon wurde der Terminus auf
alle gottgefälligen Taten ausgedehnt.84 Islamistische Organisationen und deren

Chefideologen machen sich die Ausweitung der Termini zunutze, um die zakät
vornehmlich über das Angebot sozialer Dienstleistungen für die Rekrutierung,
Mobilisierung sowie ideologische Schulung von Mitgliedern und die Verbreitung

ihrer Sichtweise des Islam (über Medien und Publikationen) zu nutzen;
Mission (dacwa) und gihäd, hier auch im kämpferischen Sinne zu verstehen,
erhalten Vorrang. Die Einziehung und Verteilung der zakät dient allein der

Bewegung und ihrem Ziel, den idealen islamischen Staat zu etablieren.85 Die

82 Siehe auch Andeutung in Ridä (TM): X, 499.

83 Auch wenn der Begriff umfassend im Sinne von "jede gute Tat" verstanden werden könnte,

so seien hier doch die guzät gemeint: Tabari (Tafsïr): VI/10, 165; Mâwardï (AS): ar. 140,
Übers. 261; Ibn Hazm (Muhallä): III/6, 151; Sarahsï (Mabsüt): II/3, 10 (mit Verweis auf
Abu Yüsuf, so auch Kâsânî); Gazâlï (Asrär az-zakät, Übers. Faris): 59; Ibn al-cArabï

(Ahkäm): II, 957; Kâsânî (Badä'i'): II, 45f (Er selbst meint jedoch im Unterschied zu Abu

Yüsuf, fromme Taten könnten bei Bedarf ebenfalls unterstützt werden.); Ibn Katïr (Tafsïr):
11/10, 380. Für die ausschliessliche Finanzierung des (kämpferischen) gihäd und von
Kriegsgerät spricht sich auch noch, anscheinend unter dem Eindruck "andalusischer"
Verhältnisse, Ibn öuzaiy aus (Tafsïr II, 142). Eine interessante Diskussion findet sich im Sarh

von Ibn Qudäma (II, 700f, hier 701): Der hagg sei keinesfalls aus diesem Posten zu

finanzieren, weil 1. im Koran mit "sabïl Allah" meist der gihäd gemeint sei, 2. ein
Mittelloser von der Verpflichtung zur Wallfahrt nach Mekka befreit sei; ohnehin sei der

hagg der Armen für die Muslime ohne Nutzen! Der Betrag sei in erster Linie für die
Interessen (masälih) der Muslime auszugeben. - Zu den verschiedenen Meinungen über die

Unterstützung der freiwilligen Krieger und der Wallfahrer: öassäs (Ahkäm): III, 186f; Ibn
Rusd (al-Hafïd, Bidäyat al-mugtahid): I, 372; Qurtubï (Tafsïr): IV/8, 185f; Nawawï

(Magmü'): VI, 225ff. Ausführlich zu allen Aspekten: Qaradâwï (Fiqh az-zakät): II, 635-69.
84 Als Befürworter der Ausweitung des Terminus "fl sabïl Allah" auf alle "gottgefälligen Ta¬

ten" oder "Wohltätigkeiten" nennt Fahr ad-Dïn ar-Râzï (Tafsïr VIII/16, 113f.) den Säfriten
(Abu Bakr Muhammad b. rAlï as-Sasï) al-Qaffäl (Fahr al-isläm al-Mustazhirï, 429/1037-

507/1114), der sich wiederum auf einige, namentlich nicht genannte, Rechtsgelehrte beruft.
Râzî selbst sieht diese Möglichkeit der Erweiterung des Postens allein im Falle von
freiwilligen Spenden. Dass Qafföl diese Ausdeutung bevorzugte, scheint einsichtig, profitierte
er doch selbst von "frommen Stiftungen". (Er lehrte zunächst an einer für ihn erbauten

Madrasa, später an der berühmten Nizâmïya in Bagdad.) Zu seiner Person: GAL I, 391,
GAL-S I, 674; Ibn Hallikän (Wafayät): IV, 219ff.

85 Ridä (TM): X, 505f, 515; Barakatullah (1924): 23; de Zayas (1960): 300-303; Saltüt

(Islam): 104f; ders. (Fatäwä): 128f; Tabbara (SpiritlRüh): 162f./354; S. Qutb (Social
Justice): 137; ders. (ZQ): III, 1670 (darauf basierend der Tafsïr des syrischen Muslimbruders

Hauwä, IV, 2305f, 2311); M. Qutb (1978): 114; Mawdudî (Fatäwä): 51 f., 54f., 56;
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Islamisten reihen sich damit einerseits, was die Mittelverwendung angeht,

entgegen ihrem Anspruch, in die Reihe der klassischen Gelehrten ein, welche die

zakät-Verteilung für eigennützige und klassenspezifische Interessen oder aus

reinem Opportunismus pervertierten. Andererseits benutzen sie wie in der Frühzeit,

und dies entspräche ihrer geforderten Rückbesinnung auf die Urgemeinde,
die zakät als politisch-ideologisches Instrument.

Zudem beweist diese Art der Mittelverwendung als Missionspfennig
indirekt, dass das altruistische Ideal, das der zakät zugrunde liegt, letztlich nur
in kleinem gesellschaftlichem Rahmen greifen kann und auch deshalb oft von
religiösen Interessengruppen, die sich als besonders islamisch legitimiert
ansehen, effektiv instrumentalisiert wurde.
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